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A: FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen
Geltungsbereiches des
Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Grenze des räumlichen
Geltungsbereiches des
Deckblattes

z. B: 3 Vollgeschosse als
Höchstgrenze

Art und Maß der baulichen Nutzung
(§ 5 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 1 bis § 11 und § 16 BauNVO)

maximale Wandhöhe im Bezug
auf OK fertige
Erschließungsstraße

maximal zulässige Grundfläche,
maximal zulässige
Geschossfläche

Bauweise, Baulinie, Baugrenze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 u. 23 BauNVO)

Baugrenze

Einzel- und  Hausgruppen
zulässig

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie auch
gegenüber Verkehrsflächen
besonderer Zweckbestimmung

öffentlicher Fuß- und Radweg

private  Grünfläche

Grünflächen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

zu erhaltender Baum

Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft
(§5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Ausgleichsflächen für
Maßnahmen zum Schtz, zur
Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen zum
Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstige
Bepflanzung

Flächen für Stellplätze, Garagen und
Gemeinschaftsanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Flächen für Stellplatz

Sonstige Planzeichen

Flächen für Carport

bestehende Grundstücksgrenzen

Parzellennummer

Flurstücksnummer

B: HINWEISE DURCH PLANZEICHEN

bestehende Gehölze außerhalb
des Geltunsbereiches

Der Stadtrat hat gem. § 10 Abs. 1 BauGB und Art. 81 Abs. 2 BayBO am ...................... die
Änderung des Bebauungsplans als Satzung beschlossen.

Landshut, den ......................

Nach Abschluss des Planänderungsverfahrens ausgefertigt.

Landshut, den ......................

Der  Satzungsbeschluss  der Bebauungsplanänderung  und  die  Stelle,  bei  welcher der
Plan während der Dienstzeiten von jedermann eingesehen werden kann und über den
Inhalt Auskunft zu erhalten ist, wurden ortsüblich im Amtsblatt der Stadt Landshut Nr. ......
am ...................... bekanntgemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan
gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Oberbürgermeister

Oberbürgermeister

Oberbürgermeister

Oberbürgermeister

Der Beschluss zur Änderung des Bebauungsplanes wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB vom
Stadtrat am ...................... gefaßt und ortsüblich im Amtsblatt der Stadt Landshut Nr. ......
am ...................... bekanntgemacht.

Landshut, den ......................

Die Bebauungsplanänderung wurde als Entwurf vom Stadtrat am ...................... gebilligt
und hat gem. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2  i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
..................... bis ..................... öffentlich ausgelegen. Ort und Dauer der Auslegung wurden
ortsüblich im Amtsblatt der Stadt Landshut Nr. ...... am ..................... bekanntgemacht.

Landshut, den ......................

DECKBLATT NR. 2 ZUM

BEBAUUNGSPLAN NR. 02-29/1

"Zwischen Rennweg, Flutmulde und
Kurt-Schumacher-Straße"

MIT INTEGRIERTEM GRÜNORDNUNGSPLAN
im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB

Für die Aufstellung des Entwurfes

Landshut, den ..................
Baureferat
Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung

Pflüger
Stv. Amtsleitung

Landshut, den ..................
Baureferat

Doll
Ltd. Baudirektor

Aufgrund des § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch - BauGB - in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) und Art. 23
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern GO - i.d.F. der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S.
796), zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes vom 24.07.2020 (GVBl. S. 350) sowie Art. 81 Abs. 2 Bayer.
Bauordnung - BayBO - i.d.F. der Bekanntmachung vom 14.08.2007(GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt
geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23.12.2020 (GVBl. S. 663) erlässt die Stadt Landshut die Satzung:

St

CP

Bereich mit Verdacht auf
Belastung durch Kampfmittel: Im
Zuge der Baumaßnahmen sind
die Erdeingriffe durch eine
Munitionsbergungsfirma zu
überwachen und die Sohle im
Anschluss auf militärische
Altlasten freizumessen.
Die Erdarbeiten sind vorab von
der Munitionsbergungsfirma beim
staatlichen Sprengkomando
anzuzeigen.

z. B: III

WH

GR, GF

EH

F+R

3456/1

  1

Flachdach max. Dachneigung 3°FD

C: FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

Soweit im Plan nichts anderes bestimmt, gelten für die Bebauung des gesamten Gebietes die Bestimmungen
der BayBO,- i.d.F. der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert
durch § 1 des Gesetzes vom 23.12.2020 (GVBl. S. 663), und der BauNVO i.d.F. vom 23.01.1990 (BGBl. I S.
132), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466).

Folgende Festsetzung durch Text werden für den Geltungsbereich des Deckblattes Nr. 2 ergänzt bzw
geändert:
Ziffer 3. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen wird wie folgt neu gefasst: 

(§9 Abs.1 Nr. 24  BauGB)
Zulässigkeit schutzbedürftiger Außenwohnbereiche
Im Anschluss an die im Plan xxx gekennzeichnet Fassaden bzw. Fassadenabschnitte dürfen in den
Obergeschossen keine schutzbedürftigen Außenwohnbereiche wie z.B. Balkone, Loggien,
Dachterrassen entstehen.

Passiver Schallschutz
Alle dem Schlafen dienende Aufenthaltsräume, die durch Außenwandöffnungen (z.B. Fenster, Türen)
in den im Plan pink (Erdgeschoss) bzw. grün (Obergeschosse) gekennzeichneten Fassaden bzw.
Fassadenabschnitten der Wohngebäude belüftet werden müssen, sind zur Sicherstellung einer
ausreichenden Belüftung und zur Gewährleistung ausreichend niedriger Innenpegel mit ausreichend
schallgedämmten automatischen Belüftungsanlagen auszustatten. Deren Betrieb darf in 1 m Abstand
Eigengeräuschpegel LAFeq ~ 20 dB(A) nicht überschreiben und muss auch bei vollständig
geschlossenen Fenstern eine Raumlüftung mit ausreichender Luftwechselzahl ermöglichen. Alternativ
können auch andere bauliche Lärmschutzmaßnahmen ergriffen werden, wenn diese nachweislich
schallschutztechnisch gleichwertig sind.

Behindertenstellplatz

zu pflanzender Baum

Maßstab  1 : 500
Plan zur genauen Maßentnahme nicht geeignet!
Längenmaße und Höhenangaben in Metern!
Maßgebend ist die Baunutzungsverordnung i.d.F. der
Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI. I S.132)

Stand der Planunterlage: 03 - 2020
Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung

Landshut, den 20.05.2021
Amt  für  Stadtentwicklung
und StadtplanungFV

geändert am:

ÜBERSICHTSPLAN M. 1 : 5 000

Vorschlag einer
Stellplatzaufteilung

Regelquerschnitt D-D

MFH
dreigeschossiges Mehrfamilienhaus

Einrichtungen und Anlagen zur
Versorgung mit Gütern und
Dienstleistungen des öffentlichen
und privaten Bereichs, Flächen für
den Gemeinbedarf, Flächen für
Sport- und Spielanlagen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 BauGB)

D: HINWEISE DURCH TEXT

Folgende Hinweise durch Text werden für den Geltungsbereich des Deckblattes Nr. 2 ergänzt bzw geändert:

Ziffer 3. Energie wird wie folgt neu gefasst:

Zur Förderung einer nachhaltigen Energieversorgung wird auf das Gebäudeenergiegesetz (GEG) in
der jeweils gültigen Fassung hingewiesen. Entsprechend müssen Anforderungen an die energetische
Qualität von Gebäuden und an den Einsatz erneuerbarer Energien in Gebäuden eingehalten und
nachgewiesen werden. Eine energetische Qualität der Gebäude, die über die Mindestanforderungen
des Gebäudeenergiegesetztes hinausgeht wird empfohlen. Ebenso wird empfohlen regenerative
Energien über die Mindestanforderungen des Gebäudeenergiegesetzes hinaus zu erzeugen/nutzen.

Spielanlage

E: FESTSETZUNGEN ZUR GRÜNORDNUNG

Folgende Festsetzung zur Grünordnung werden für den Geltungsbereich des Deckblattes Nr. 2 ergänzt bzw
geändert:

Ziffer 2.3 private Freiflächen wird wie folgt neu gefasst:

Je angefangene 250 m² unbebaute Grundstücksfläche der bebauten Grundstücke ist ein Laub- oder
Obstbaum der 2. Wuchsklasse zu pflanzen. Je volle 750 m² unbebaute Grundstücksfläche ist statt
einem Baum der 2. Wuchsklasse ein Laubbaum der 1. Wuchsklasse zu pflanzen. Die durch
Planzeichen als zu pflanzen festgesetzten Bäume werden hierbei berücksichtigt.

Ziffer 6 Ausgleichsflächen wird wie folgt ergänzt:

Der ermittelte Ausgleich für die Parzellen 18 (ca. xxxxxm²) und 38 (ca. xxxxxm²) wird außerhalb des
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes auf FlurNr. xxxx, Gemarkung xxxx zugeordnet.
Entwicklungsziel der externen Ausgleichsfläche ist xxxxxxxxx.

Bestehende Gebäude
8

Bestehende Nebengebäude

Offene Bauweiseo

Flachdach mit TerrasseFDT

F: HINWEISE ZUR GRÜNORDNUNG

Freiflächen- und Gestaltungssatzung

Soweit in diesem Deckblatt keine anderslautenden Festsetzungen getroffen werden, sind die Regelungen der
Satzung über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen sowie die Gestaltung und Ausstattung unbebauter
Flächen bebauter Grundstücke (Freiflächen- und Gestaltungssatzung) vom 10.03.2021 maßgebend.

Folgender Hinweis zur Grünordnung wird für den Geltungsbereich des Deckblattes Nr. 2 ergänzt bzw
geändert:

Ziffer 1 Baumstandorte und Baumschutz wird wie folgt ergänzt:

Während der Baumaßnahme sind die zu erhaltenden Bäume im Bereich der Ausgleichsfläche durch
geeignete Baumschutzmaßnahmen vor Beeinträchtigung zu schützen.

Sämtliche weiteren Festsetzungen durch Text, sowie sämtliche Hinweise durch Text,

grünordnerischen Festsetzungen und Hinweise zur Grünordnung im öffentlichen

Straßenbereich bzw. auf privaten Grünflächen aus dem rechtskräftigen

Bebauungsplan Nr. 02-29/1 gelten unverändert weiter.

G: FESTSETZUNGEN DURCH SCHEMASCHNITTE

CP
Carport der Mehrfamilienhäuser

Ziffer 6. Auffangen, Einleiten und Versickern von Niederschlagswasser wird wie folgt neu gefasst: 

(§9 Abs.1 Nr. 14 und Nr. 20 BauGB) Die Versickerung hat auf dem eigenen Grundstück zu erfolgen.
Punktuelle Versickerung (z.B. Sickerschächte) ist nicht zulässig.

Ziffer 7. Stellplätze wird wie folgt neu gefasst:

Für die Parzellen 3,18 und 38 ist die Stellplatzsatzung der Stadt Landshut anzuwenden.

Ziffer 8. Grundfläche wird wie folgt ergänzt:

Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO wird festgesetzt, dass die festgesetzte Grundfläche durch Anlagen
gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO um 230 m² überschritten werden darf.

Ziffer 9. Carports  wird wie folgt ergänzt:

Carports dürfen lediglich als Holz- oder Metallständerwerk ausgeführt werden. Geschlossene
Umfassungswände sind maximal zu zwei Drittel der Gesamtfläche der vier umgebenden Seiten in
Holzschalung oder mit Metallpaneelen zulässig. Die Carports sind flächig und dauerhaft mit einer
durchwurzelbaren Mindestsubstratstärke von 10 cm zu überdecken und mindestens extensiv durch
Ansaat  einer standortgerechten Gräser-/ Kräutermischung zu begrünen oder mit standortgerechten
Stauden und Sedumsprossen zu bepflanzen. Die Festsetzungen zu den Carports per Regelquerschnitt
E im Bebauungsplan 02-29/1 (WHmax. 2,70 Meter) bleiben unberührt.

Ziffer 10. Gestaltung von Dächern wird wie folgt ergänzt:

Flachdächer der Gebäude sind flächig und dauerhaft mit einer durchwurzelbaren Mindestsubstratstärke
von 10 cm zu überdecken und mindestens extensiv zu begrünen. Dies gilt nicht im Bereich
notwendiger technischer Anlagen, Dachausstiegsflächen und Dachterrassen. Alternativ oder zusätzlich
ist die Errichtung von Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie zulässig.

Ziffer 11. Gebäude wird wie folgt ergänzt:

Die Errichtung von weiteren Bestandteilen der Hauptanlage wie Terrassen, Außentreppe und
Lichtschächte  dürfen die Baugrenze mit einer Fläche von insgesamt 40 m² je Gebäude überragen.

Platzhalter Darstellungen
Schallschutz

Regelquerschnitt E-E

z.B: max. 6 Wohneinheiten
(Nutzung gemäß § 4 BauNVO)

allgemeines WohngebietWA

z.B: 6Wo
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